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LAN�LRAT FÜR OBERÖSTERREla-J 

A9 - 59/1 - 88 

11. Schulorganisationsgesetz-Novelle-Stellungnahme 
zu GZ. 12690/3-III/2/88 vorn 8.3.1988 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

1017 Wien 

3/ SN - ;t;t/1 /\vlE 

Linz, 8. April 1988 

Tel. 0732/272211 Kl. 205 

In der Anlage werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme zur 11. Schulorganisations

gesetz-Novelle übermittelt. 

Beilage� 

Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates 
für Oberösterreich: 

Dr. Eckmayr eh. 
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LANDESSCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH 

A9 - 59/1 - 1988 

11. Schulorganisationsgesetz-Novelle -
Stellungnahme 

zu GZ. 12.690/3-III/2/88 vom 8. März 1988 

Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e n 

J' 

4010 Unz . .. " . .  ··,,·<"i " · · "
A

· · · · · ·,·,,· · · ·  198 .... 
8 
... 

SI.lnga ... 14 0 • pr 1 1 

Tel. 0 732127 22 11/KI.206·.\OurChwahll 

Unter Berufung auf § 7 Abs. 3 des Bundesschulaufsichtsgesetzes 19G�. 
i.d.g.F . •  wird zur 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle nachstehende 
Stellungnahme abgegeben: 

1. Zu § 6 Abs. 3 über die Freigegenstände für besonders Begabte, die 
Kannbestimmung ist in eine Mußbestimmung zu ändern. 

2. Zu § 7 Abs. 5: Die Ausweitung der Schulversuche durch die zu
ständige Schulaufsicht ist eine glatte Überforderung. 

3. Für das wirtschaftskundliche Realgymnasium wird für die 5. Klil��';0. 
noch Werkerziehung als Gegenstand gefordert, während der § 30 
Abs. 1, in dem "Bildnerisches Gestalten und WerkerziehungH aIJlv�
wiesen wird, durch Streichung dieses Gegenstandes zu ändern wilr·r·. 

4. § 39 Abs. 1 so 11 te bere i ts das Ausmaß der. Wahl p f licht geset:?:ldt tJ! 
fixieren. Es erscheint eine einheitliche Fixierung auf 8 Wocheli"" 
stunden sinnvoll. 

5. § 43 Abs. 5 sollte erweitert werden, daß zu den Wahlpflichtkul's(�11 
für Schüler mehrer paralleler Klassen und mehrerer Schulen 
jahrgangsüb�rgreifende Angebote gesichert werden (wichtig fUr 
kleine Schulen!). 

6. § 43 sollte die Klassenschülerhöchstzahl auch für die Oberst.1\l'e 
mit 30 festlegen! Eröffnungszahl sollte mit einer Mindestgrö0c 
von 5 Schülern festgelegt werden. 

7. Bei der Fixierung der Stundentafel ist eine Ausweitung des Unter
richtes in den musischen Fächern dringend erforderlich (ME, BE). 
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8. Zu § 131a: Gemeinsamer Unterricht für behinderte und leichtbe
hinderte Kinder sollte schulorganisationsgesetzlich ermöglicht, 
nicht aber erzwungen werden. 

Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates 
für Oberösterreich: 

Dr. Eckmayr eh. 
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